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(1) Die Übergangszeit stellt einen Zeitraum dar, der für Rei-
sende erforderlich ist, um von einem ankommenden auf 
einen abbringenden Zug zu wechseln. Basis der Über-
gangszeit ist die physikalische Entfernung unter Einbezie-
hung der örtlichen Begebenheiten, die um einen definier-
ten Qualitätsparameter zwischen 0 und 2 Minuten ergänzt 
wird. 

(2) Ein Anschluss ist nur gegeben, wenn die Übergangszeit 
eingehalten ist. 

(3) Übergangszeiten finden Anwendung in Bahnhöfen mit 
Anschlussbeziehungen. 

(4) Bestandteile der Übergangszeit sind die physikalische 
Entfernung sowie speziell zu berücksichtigende Kompo-
nenten: 

1. Physikalische Entfernung 

Hierbei werden die Bahnsteiglängen (⅔ Bahnsteig-
länge ankommender Zug plus ⅓ Bahnsteiglänge 
abbringender Zug) sowie die Entfernung der Bahn-
steige zueinander (benachbart/Wechsel über mehre-
re Bahnsteige) berücksichtigt. Die zu Grunde geleg-
te Gehgeschwindigkeit beträgt 6 km/h. 

2. Spezifische Komponenten 

Für Treppenauf- und Abgänge wird ein fixer Wert 
von 1 Minute angesetzt. Zusätzlich findet ein flexib-
ler Wert für örtliche Besonderheiten Anwendung 
(zwischen – 1 und + 1 Minute) 

3. Qualitätsparameter 

Zur Sicherstellung der Umsteigequalität wird in allen 
Bahnhöfen eine Minute angesetzt. In Bahnhöfen der 
Kategorien 1 und 2 kann eine zusätzliche Minute 
angesetzt werden, wenn örtlich ungünstige Umstei-
gebedingungen vorliegen (z.B. sehr lange Umstei-
gewege, Zughalt am Bahnsteigende).   

Die Einteilung der Bahnhöfe in insgesamt 7 Kategorien er-
folgt gemäß den Allgemeinen Bedingungen für die Nut-
zung der Infrastruktur von Personenbahnhöfen der DB 
Station & Service AG (ABP). 

Die Ermittlung der Übergangszeit findet Anwendung, so-
weit nicht die Sonderfälle nach (5) und (6) zutreffen. 
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Bahnsteigglei-
cher Übergang 
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(5) Bei bahnsteiggleichen Übergängen beträgt die Über-
gangszeit 2 Minuten zuzüglich der Qualitätsparameter 
nach (4) Nr. 3. 

(6) Bei Übergangszeiten in S-Bahn-Systemen finden die 
Komponenten nach (4) Nr. 1 und 2 Anwendung. Der Qua-
litätsparameter beträgt 0 Minuten. 

 

 
S-Bahn-
Systeme 
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